
 
 
Lieber Brennholzkunde, 
 

im Folgenden sind die wichtigsten Maßnahmen zur Unfallverhütung bei der Aufarbeitung von 
Brennholz, sowie die generellen Verhaltensregeln im Gemeindewald Triefenstein aufgeführt.  
 

Die Vorschriften ergeben sich aus der Unfallverhütungsvorschrift Forsten und dienen vor allem Ihrer 
eigenen Sicherheit.  
Waldarbeit ist eine der gefährlichsten Arbeiten und birgt große Gefahren für Ihre Gesundheit. 
Zudem dauert es sehr lange bis Rettungskräfte im Fall eines Unfalls in den Wald kommen können. 
 

Folgende Regeln sind deswegen einzuhalten: 
 

• Bei allen Arbeiten mit Motorsägen muss Schutzkleidung (Schnittschutzschuhe, 
Schnittschutzhose, Helm mit Gesichts- und Gehörschutz) getragen werden. Außerdem 
müssen mindestens zwei Personen anwesend sein. Keine Alleinarbeit! 
 

• Für den Betrieb von allen motorgetriebenen Geräten (Motorsägen, Holzspalter) müssen 
biologisch abbaubare Schmierstoffe, sowie zugelassene Spezialkraftstoffe genutzt werden. 
 

• Fahrzeuge sind so zu parken, dass andere Fahrzeuge (v.a. Rettungskräfte) passieren 
können und Waldbesucher nicht behindert werden. 
 

• Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten Ihren Mobilfunkempfang und informieren Sie sich über 
den nächsten Rettungstreffpunkt. Informationen zu den Rettungstreffpunkten finden Sie 
unter folgendem Link oder scannen Sie den QR-Code, um auf die Seite zu gelangen. 
 

https://www.stmelf.bayern.de/wald/waldbesitzer/038467/index.php 

 
Noch schneller und einfacher für Sie ist die Installation der App „Hilfe im Wald“ auf Ihrem 
Smartphone. Hier sind alle Rettungspunkte für Deutschland hinterlegt und sie sehen auf 
einer Karte Ihren aktuellen Standort. 

 

• Der erworbene Polter ist vollständig aufzuarbeiten und der Lagerplatz anschließend sauber 
zu hinterlassen (Rinde und Restholz bitte vom Weg entfernen). 
 

• Arbeiten Sie bitte nur tagsüber an Ihrem Holzpolter (Richtzeit 07-18h). 
 

• Den Anweisungen des Forstpersonals ist Folge zu leisten. 

 

 Bitte 
ankreuzen 

Ich habe einen Motorsägekurs besucht und kann das auch per Urkunde 
nachweisen 

 

Ich habe die obenstehenden Regeln zur Kenntnis genommen und werde sie 
befolgen 

 

 

Bei Verstößen gegen die genannten Vorschriften behalten wir es uns vor, Sie bei 
künftigen Brennholzvergaben nicht mehr zu berücksichtigen. 

 
 
 

Name Vorname Telefonnummer 

 
 

  

 
Datum Unterschrift Brennholzkunde 
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